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18. Schulpsychologischer Dienst - Angebote ausbaufähig 
 

Das Land gibt jährlich 3 Mio. € für 33 Schulpsychologen aus, oh-
ne dass das Bildungsministerium eine klare Zielsetzung für ihre 
Aufgabenwahrnehmung formuliert hat. 
 
Organisatorische Mängel und Defizite in der Steuerung beein-
trächtigen Wirtschaftlichkeit und Qualität des schulpsychologi-
schen Dienstes.  
 
Über das Sofortprogramm zur Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Kri-
sen werden befristet 15 Stellen zusätzlich bereitgestellt. Kosten: 
Weitere 2,4 Mio. €. Die neuen Schulpsychologen sollen zusätz-
liche Sprechstunden an Schulen anbieten. Innerhalb dieses 
kurzen Zeitraums - bei zögerlichen Stellenbesetzungsverfahren 
und noch unklarer Organisation - können Wirksamkeit und Ziel-
erreichung nicht festgestellt werden. 

 
18.1 Zielsetzung des schulpsychologischen Dienstes unklar 

 
Aufgabe des schulpsychologischen Dienstes ist es, bei Schulschwierigkei-
ten zu helfen und Schulen und Schulaufsichtsbehörden bei psycholo-
gischen Fragen zu unterstützen1 und beratend tätig zu sein. Eine Beratung 
kann zum Beispiel von Schulleitungen, Lehrkräften, Schülern, Eltern oder 
Schulsozialarbeitern in Anspruch genommen werden. Ein landesweites 
Konzept2 beschreibt die Tätigkeitsfelder, Rahmenbedingungen, Arbeits-
prinzipien und Standards des schulpsychologischen Dienstes. Klare und 
überprüfbare Ziele enthält das Konzept nicht. 
 

18.2 Organisation und Struktur weitgehend sachgemäß 
 
Es gibt für den schulpsychologischen Dienst 32 Planstellen.3 Eine der 
Stellen befindet sich im Bildungsministerium. Dort liegt die Dienst- und 
Fachaufsicht. 
 
Die Zuständigkeit des schulpsychologischen Dienstes bezieht sich auf die 
allgemeinbildenden Schulen und Förderzentren, für die berufsbildenden 
Schulen1 nur auf Unterstützung in schulischen Krisenfällen.  

                                                      
1  § 132 Abs. 1 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz (Schulgesetz - SchulG) vom 

24. Januar 2007, zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.11.2022, GVOBl. Schl.-H., 
S. 940. 

2  Konzept des schulpsychologischen Dienstes Schleswig-Holstein, Stand Juli 2017. 
3  Da nicht alle Schulpsychologen in Vollzeit arbeiten, sind diese Stellen mit 33 Personen 

besetzt. 
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Träger der 15 schulpsychologischen Beratungsstellen sind die Kreise und 
kreisfreien Städte. Sie finanzieren das Verwaltungspersonal, stellen die 
sächliche Ausstattung und die Räumlichkeiten. 
 
In Anlehnung an die Schülerzahl der allgemeinbildenden Schulen und 
Förderzentren des jeweiligen Kreises bzw. der jeweiligen kreisfreien Stadt 
werden 1 bis 3 Schulpsychologen auf die Beratungsstellen verteilt.  
 
Die 33 Schulpsychologen bilden 4 Regionalgruppen, die sich monatlich 
treffen, um Aufträge des Bildungsministeriums zu bearbeiten und sich 
fachlich auszutauschen. Die Koordinatoren der Gruppen treffen sich 
regelmäßig mit der Fachaufsicht. Der gegenseitige Austausch soll der 
Qualitätssicherung dienen. Die gezielte Behandlung fachlicher Themen in 
den Regionalgruppensitzungen kommt allerdings zu kurz. 
 
Die dezentrale Struktur des schulpsychologischen Dienstes ist sachge-
recht. Die Arbeit der Regionalgruppen muss jedoch stärker durch das 
Bildungsministerium gesteuert werden und der Fokus muss auf der Quali-
tätsentwicklung liegen. 
 

18.3 Stärkung des schulpsychologischen Dienstes - Umsetzung unwirt-
schaftlich und nicht vielversprechend 
 
Über das Sofortprogramm zur Unterstützung von Kindern und Jugend-
lichen bei psychosozialen Folgen von Pandemie und Krisen wurden 15 
zusätzliche Stellen2 für den schulpsychologischen Dienst eingerichtet, je 
eine pro Kreis und kreisfreie Stadt. Die Stellen sind zunächst befristet bis 
zum 31.12.2024. Im Rahmen des bestehenden Konzepts wird das Ziel 
verfolgt, mehr Beratungsangebote zu ermöglichen und zusätzliche 
Sprechstunden an Schulen anzubieten. 
 
Für das Land entstehen durch die neuen Schulpsychologen Kosten von 
2,4 Mio. € für 2 Jahre, sofern die Stellen alle besetzt werden können. Die 
zusätzlichen Mittel sollen auch aus kreditfinanzierten Rücklagen entnom-
men werden. 
 
Angesichts der zögerlichen Besetzung der Stellen,3 der noch teilweise 
ungeklärten Organisation des Einsatzes der neuen Mitarbeiter an den 
Schulen und der Einarbeitungsphase ist die Maßnahme weder effizient 

                                                                                                                          
1  Die berufsbildenden Schulen haben seit 2019/20 eigene Psychologen an den Schulen. 

Landesweit stehen hierfür 16 Planstellen zur Verfügung. 
2 Landtagsdrucksache 19/3817 (neu), S. 1. 
3  Stand am 25.01.2023: Voraussichtlich 4 Stellen können im März / April 2023 besetzt 

werden. Die offenen 11 Stellen wurden mit Bewerbungsschluss 03.02.2023 erneut aus-
geschrieben.  
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noch wirtschaftlich. Innerhalb des kurzen verbleibenden Zeitraums können 
Wirksamkeit und Zielerreichung nicht festgestellt werden. Der LRH schlägt 
daher vor, die Befristung um zwei Jahre zu verlängern und das Sofortpro-
gramm zu evaluieren.  
 
Für die Verteilung der 15 neuen Stellen wurde kein sachgerechter, 
bedarfsorientierter Verteilungsschlüssel herangezogen.  
 
Das Bildungsministerium hat zugesagt, das Sofortprogramm zu evaluie-
ren und zu prüfen, inwiefern ein langfristiger und belegbarer Bedarf 
besteht. Des Weiteren verweist es auf den Landtagsbeschluss,1 der diese 
Verteilung vorsieht. 
 
Der LRH bleibt bei der Feststellung, dass ein bedarfsorientierter Vertei-
lungsschlüssel erforderlich ist. 
 

18.4 Tätigkeitsfelder und Aufgabenwahrnehmung - schulpsychologische 
Versorgung regional unausgewogen 
 

18.4.1 Vielfalt der Tätigkeitsfelder 
 
Die Tätigkeit der Schulpsychologen gliedert sich in folgende Bereiche auf: 
 
• schulpsychologische Beratung aller am Schulleben Beteiligten (ein-

schließlich Schüler) bei allen schulbezogenen Problemen 
• Supervision und Coaching für in der Schule Tätige 
• Unterstützung von Schulen in der Krisennachsorge 
• Lehrkräftefortbildung 
• Netzwerkarbeit 
• Kooperation mit dem Träger des Dienstes sowie der unteren Schulauf-

sicht 
• Mitarbeit in dienstlichen oder fachlichen Arbeitsgruppen auf 

Landesebene 
• psychologische Stellungnahmen auf der Grundlage von 

§ 27 Schulgesetz und der entsprechenden Rechtsgrundlage 
• Bürotätigkeiten und Verwaltungsaufgaben. 
 
Der Bereich Bürotätigkeiten und Verwaltungsaufgaben hat zugenommen.  
 
Die Kernaufgabe schulpsychologische Beratung findet nur zu etwa einem 
Drittel statt und ist ausbaufähig.  
 

                                                      
1  Landtagsdrucksache 19/3817 (neu). 
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Verbessert und institutionalisiert werden muss die Zusammenarbeit mit der 
unteren Schulaufsicht.  
 
Das Bildungsministerium führt hierzu an, dass die Tätigkeitsfelder 
schulpsychologische Beratung, Supervision und Coaching, Lehrkräftefort-
bildung und Unterstützung der Schulen in der Krisennachsorge grundsätz-
lich gleichwertig seien. 
 
Der LRH verweist auf die durch das Bildungsministerium vorgelegte 
Dienstpostenbewertung für die Schulpsychologen, die eine unterschied-
liche Gewichtung der oben genannten Tätigkeitsfelder vorsieht. 
 
Das Bildungsministerium hat angekündigt, die Schulpsychologen sowie 
die untere Schulaufsicht auf die im Konzept verankerte Selbstverpflichtung 
zur Zusammenarbeit hinzuweisen. 
 

18.4.2 Datenlage nicht aussagekräftig 
 
Das Bildungsministerium führt jährlich eine Statistik, aus der die Anmelde- 
bzw. Fallzahlen pro Beratungsstelle hervorgehen. Aus den Daten geht 
nicht hervor, ob und in welcher Intensität und Qualität die Aufgaben wahr-
genommen werden. Im Schuljahr 2020/21 gab es landesweit 2.198 
Anmeldungen von Ratsuchenden. Die Anmeldezahlen differieren erheblich 
zwischen den einzelnen Beratungsstellen. 
 
In den letzten Jahren sind die Fallzahlen trotz der pandemiebedingten 
Auswirkungen auf Schule insgesamt rückläufig.  
 

18.4.3 Betreuungsrelationen und schulpsychologische Versorgung nicht 
ausgewogen 
 
Der sukzessive Stellenausbau des schulpsychologischen Dienstes seit 
2013 hat zu einer quantitativen Verbesserung der schulpsychologischen 
Versorgung geführt.  
 
Die Betreuungsrelationen (Schüler pro Planstelle) der Beratungsstellen 
unterscheiden sich aber erheblich: So liegt beispielsweise in Dithmarschen 
die durchschnittliche Betreuungsrelation bei 7.213 Schülern und in Pinne-
berg bei 10.681 Schülern.  
 
Eine gleichmäßige und belastungsgerechte Aufgabenverteilung für die 
Schulpsychologen liegt somit nicht vor.   
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18.5 Beratungslehrkräfte - wertvolle und verloren gegangene Ressource 
 
Beratungslehrer stellen ein niedrigschwelliges Angebot direkt an Schulen 
dar. Sie sind häufig erste Anlaufstelle, wenn Schüler Probleme haben.  
Die Beratungslehrerausbildung wurde 1994 von der Landesregierung ein-
gestellt. Damals gründete sich der BeratungslehrerInnenverband Schles-
wig-Holstein e. V. Über diesen können sich engagierte Lehrkräfte auf 
eigene Initiative und auf eigene Kosten zum Beratungslehrer ausbilden 
lassen. Da sie nicht mehr wie früher im Auftrag des Bildungsministeriums 
tätig sind, gibt es keine umfassende Kenntnis über die Einsatzorte und 
Tätigkeiten der Beratungslehrer.  
 
Infolgedessen existiert keine gezielte Zusammenarbeit zwischen ihnen 
und dem schulpsychologischen Dienst. Wertvolle Ressourcen werden 
nicht übergreifend und systematisch genutzt, sondern bleiben dem Enga-
gement einzelner Lehrkräfte und Schulen überlassen. 
 
Die Wiedereinführung des Beratungslehrersystems könnte eine nachhal-
tige und wirksame Alternative zum Stellenausbau des schulpsycholo-
gischen Dienstes darstellen und dessen Angebote ergänzen. 
 
Das Bildungsministerium wird die Einbeziehung und weitere Qualifizie-
rung der Beratungslehrkräfte unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf 
die Lehrkräfteversorgung sowie die etablierten Unterstützungssysteme an 
den Schulen prüfen. 
 

18.6 Mängel in der Aufgabenwahrnehmung und Steuerung 
 
Die Ausübung übergeordneter Tätigkeiten, wie beispielsweise Lehrkräfte-
fortbildung, Prävention, Teilnahme an Sitzungen usw. nimmt einen zu gro-
ßen Anteil in der Aufgabenwahrnehmung der Schulpsychologen ein. Dies 
geht zu Lasten der Einzelfallberatung. 
 
Regelhafte offene Sprechstunden an Schulen, vor allem für Schüler und 
deren Eltern, werden von mehr als der Hälfte der Beratungsstellen nicht 
angeboten. Sprechstunden an Schulen sollen durch die 15 neuen Schul-
psychologen gewährleistet werden. Warum hierfür das vorhandene Perso-
nal nicht ausdrücklich einbezogen wird, bleibt offen. 
 
Nach Auffassung des Bildungsministeriums sind die Einzelfallberatung 
und die Ausübung übergeordneter Tätigkeitsfelder grundsätzlich gleich-
berechtigt. Sprechstunden für Schüler könnten nur bei zusätzlichen Kapa-
zitäten angeboten werden. 
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Der LRH bleibt bei der Feststellung, dass die Einzelfallberatung einen 
größeren Raum einnehmen soll. Hierfür müssen sowohl die bisherigen als 
auch die neuen Schulpsychologen einbezogen werden. 
 
Der Verteilungsschlüssel für den Einsatz der vorhandenen und neuen 
Schulpsychologen wurde nicht bedarfsorientiert weiterentwickelt. Er 
bezieht sich ausschließlich auf Schülerzahlen, andere standortspezifische 
Parameter fließen nicht ein.  
 
Die Steuerung des schulpsychologischen Dienstes durch das Bildungs-
ministerium ist nicht ausreichend. Es fehlen einheitliche Zielvorgaben, ein 
geeigneter Verteilungsschlüssel und eine Führung der Regionalgruppen. 
 

18.7 Außendarstellung unbefriedigend 
 
Der schulpsychologische Dienst muss für alle Ratsuchenden, insbeson-
dere für Eltern und Schüler, sichtbar und leicht erreichbar sein. 
 
Die Kreise und kreisfreien Städte präsentieren ihn sehr unterschiedlich auf 
ihren Internetseiten.  
 
Im Sinne einer leichten Auffindbarkeit und unter dem Gesichtspunkt der 
Wirtschaftlichkeit wäre eine einheitlichere Außendarstellung mit bestimm-
ten Mindeststandards von Vorteil. Diese sollten vom Bildungsministerium 
erarbeitet und vorgegeben werden. 
 

18.8 Fazit und Empfehlungen  
 
Den Bedarf für einen schulpsychologischen Dienst einschließlich seiner 
landesweiten Konzeption und das Angebot zusätzlicher Sprechstunden 
stellt der LRH nicht in Frage. 
 
Struktur und dezentrale Organisation des schulpsychologischen Dienstes 
sind sachgemäß. Als problematisch und unwirtschaftlich erweisen sich die 
Regionalgruppensitzungen. Das Bildungsministerium ist gefordert, steu-
ernd einzugreifen und die Regionalgruppen als Instrument der Qualitäts-
sicherung zu nutzen. 
 
Vor einem stellenmäßigen Ausbau des schulpsychologischen Dienstes 
sind wirtschaftlichere Alternativen durch das Bildungsministerium zu prü-
fen. Eine nachhaltig umsetzbare Alternative wäre die Wiedereinführung 
des Beratungslehrersystems (vgl. Tz. 18.5). 
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Das Bildungsministerium muss seine Steuerungsverantwortung stärker 
wahrnehmen, um die Wirtschaftlichkeit des schulpsychologischen 
Dienstes zu erhöhen, seine Qualität sicherzustellen und die Kernaufgabe 
schulpsychologische Beratung intensiver zu gestalten.  
 
Hierzu gehört im Einzelnen: 
 
• das Konzept aus 2017 hinsichtlich Zielsetzung und Aufgaben zu über-

arbeiten, 
• die Stellenverteilung der Schulpsychologen anhand eines sachgerech-

ten Verteilungsschlüssels zu überprüfen und für eine belastungs- und 
aufgabengerechte Verteilung zu sorgen, 

• ein leicht zugängliches Beratungsangebot überall gleichermaßen zu 
gewährleisten und Sprechstunden an Schulen verbindlich zu implemen-
tieren, 

• die Arbeit der Regionalgruppen zu optimieren, 
• die Außendarstellung und Präsentation des schulpsychologischen 

Dienstes zu verbessern. 
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